
DRG´s ohne Pflege aus 
Sicht der Pflege

von Vera Lux
Gesundheitsökonomische Gespräche 2019 – Ludwigshafen
Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft
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Ziel des Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG )
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• Die Arbeitssituation in der Kranken- und Altenpflege soll 
mit einem Sofortprogramm spürbar verbessert werden.

• Das Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG) ist ein 
erster Schritt um eine bessere Personalausstattung und 
bessere Arbeitsbedingungen in der Kranken- und 
Altenpflege zu erreichen. 



Pflegepersonalstärkungsgesetz 

Jede zusätzliche und aufgestockte Stelle für Pflegekr äfte am Krankenbett soll refinanziert werden

Ab 2018 sollen tariflich vereinbarte Entgeltsteigerungen für Pflegekräfte vollständig refinanziert werden. 

Auszubildende im 1. Ausbildungsjahr werden nicht mehr auf den Stellenplan angerechnet.

Die betriebliche Gesundheitsförderung für Pflegekräfte in der Alten- und Krankenpflege wird gestärkt.

Pflegepersonaluntergrenzen - Verordnung legt Personalschlüssel für pflegesensitive Bereiche fest (Untergrenze).

Mittel sind zweckgebunden und dürfen nicht zweckentfremdet verwendet werden  Nachweis Testat Wirtschaftsprüfer.

Ab 2020 wird auf eine, von den Fallpauschalen unabhängige, krankenhausindividuelle Vergütung der Pflegepersonalkosten für 
die unmittelbare Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen, Vergütung umgestellt (Pflegebudget n. § 6a KHEntgG). 



Pflegebudget 
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Quelle: AOK Blickpunkt Klinik, Ausgabe 06/2019

Laut InEK (09/2019) wurden 15 
Milliarden € aus den Fallpauschalen 

herausgerechnet und in
einen Pflegeerlöskatalog überführt.



InEK - Kostenmatrix
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Vielfältige Regelungen über Vereinbarungen

▪ Pflegestärkungsgesetz (PpSG)

▪ Pflegepersonaluntergrenzen - Verordnung (PpUGV)

▪ PpUG - Sanktions-Vereinbarung (Vereinbarung nach § 137i Abs. 1 Satz 10 SGB V über Sanktionen bei Nichteinhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen)

▪ PpUG – Nachweis-Vereinbarung (Vereinbarung nach § 137i, Abs. 4 SGB V über den Nachweis zur Einhaltung von Pflegepersonaluntergrenzen)

▪ DRG - Grundlagenvereinbarung

▪ Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung (Vereinbarung nach § 9 Absatz 1 Nummer 8 des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) über die näheren 
Einzelheiten zur Verhandlung des Pflegebudgets)

▪ Personalkostenabgrenzungsvereinbarung (§ 17b Absatz 4, Satz 2 KHG)

▪ Änderungsvereinbarung zur Konkretisierung der Anlage 3 der 
Pflegepersonalabgrenzungsvereinbarung

▪ ………
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Bereich Tagschicht Nachtschicht

Intensiv-

medizin

bis 

31.12.2020
2,5 :1 3,5 :1

ab 

01.01.2021
2 : 1 3 : 1

Geriatrie 10 : 1 20 : 1

Unfallchirurgie 10 : 1 20 : 1

Kardiologie 12 : 1 (10:1)* 24 : 1 (20:1)*

Neurologie 10:1* 20:1*

Stroke Unit 3:1* 5:1*

Neurologische

Frühreha
5:1* 12:1*

Herzchirurgie 7:1* 15:1*

Pflegepersonal-
Untergrenzen
(Pp-UG)

Weiterentwickelte 
PpUGV ab 01.01.20:
Einige bisherige Vorgaben  
wurden angepasst , 
weitere Bereiche mit
PpUG sind neu 
dazugekommen!
(siehe * im Diagramm)

* Gültig ab 01.01.2020

Im Fall konkurrierender Pflegepersonaluntergrenzen gilt schichtbezogen die Grenze mit der niedrigsten Anzahl von Patient/innen im Verhältnis zur Pflegekraft.



Bereich Tagschicht Nachtschicht

Intensivmedizin 8 % (entfällt ab 2020)* 8 % (entfällt ab 2020)*

Geriatrie 20 % (15%)* 40 % (20%)*

Unfallchirurgie 10 % 15 %

Kardiologie 10 % 15 % (10%)*

Neurologie ./.* ./.*

Stroke Unit ./.* ./.*

Neurologische Reha 10%* 8%*

Herzchirurgie 5%* ./.

Pflegehilfskräfte

Grenzwerte für den Anteil
von Pflegehilfskräften an
der Gesamtzahl von
Pflegekräften 
(stations- und schichtbezogen)

Frage-Icon-Design



Dokumentationsaufwand ohne Gleichen
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Pflegepersonaluntergrenzen - Verordnung  PpUGV 
„Ganzhausansatz“ 
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 Verfolgt wird das Ziel einen 
Personalquotienten zu 
errechnen. Soll 1x jährlich an 
das InEK gemeldet werden.

Dabei wird ermittelt, ob ein Haus 
viel oder wenig Pflegepersonal 
im ganzen Haus einsetzt . 

Quotient:
Verhältnis der Zahl der Vollzeitkräfte 
im Pflegedienst zum Pflegeaufwand 

in der jeweiligen Klinik

Definition einer hauseigenen 
Personaluntergrenze auf der Basis 
des Vergleichs aller Krankenhäuser

Bei Unterschreitung:
Sanktionen!

Übergangslösung
oder doch eher Dauerlösung!?
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Die Vertragsparteien nach § 11 vereinbaren zur Finanzierung der Pflegepersonalkosten nach 
§ 17b Absatz 4 KHEntgG, die dem einzelnen Krankenhaus entstehen ein Pflegebudget.

Das Pflegebudget ist zweckgebunden für die Finanzierung der Pflegepersonalkosten. Nicht 
zweckentsprechend verwendete Mittel sind zurückzuzahlen. 

Die Wirtschaftlichkeit der dem einzelnen Haus entstehenden Pflegepersonalkosten wird nicht 
geprüft.

Die Bezahlung von Gehältern bis zur Höhe tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen gilt als 
wirtschaftlich. Für eine darüber hinausgehende Vergütung braucht es einen sachlichen 
Grund!

Ausgangsgrundlage für die Ermittlung des Pflegebudgets ist die Summe der im Vorjahr für 
das jeweilige Krankenhaus entstandenen pflegebudgetrelevanten Pflegepersonalkosten.

Die Abzahlung des Pflegebudgets erfolgt über einen krankenhausindividuellen 
Pflegeentgeltwert (tagesbezogene Pflegepersonalkostenvergütung).

P f l e g e b u d g e t
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§5 Pflegeentlastende Maßnahmen
Sofern ein Krankenhaus Maßnahmen zur Entlastung des Pflegepersonals in der 
unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen führen, ist von den 
Vertragsparteien. (Max. 3 % des Pflegebudgets) 

Die Abzahlung des Pflegebudgets erfolgt über einen krankenhausindividuellen 
Pflegeentgeltwert.

P f l e g e b u d g e t



Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn plant….

Quelle: BMG abgerufen 23.10.2019, 16:55 
Uhhttps://www.bundesgesundheitsministerium.de/personaluntergrenzen.htmlr 



Nicht ausgegliedert werden die Pflegekosten aus 
dem DRG-System in folgenden Bereiche wie…..
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• Psychiatrie und Psychosomatik (G-BA Richtlinie ab 01.01.2020)

• OP – Pflege
• Anästhesiepflege
• Notfallaufnahmen
• Ambulanzen
• Pädiatrie

Offen bleibt: 
Zusatzentgelte (ZE), PKMS, ZE 162/163 für Pflege-
grade



Duale Krankenhausfinanzierung

Betriebskosten

▪ werden von Krankenkassen vergütet

▪ stationäre Leistungen werden bisher 
über DRG´s als Fallpauschale 
abgerechnet. 

Investitionskosten

▪ für Instandhaltung und Geräte 
werden von den Länder 
bereitgestellt

▪ ebenso für Bauunterhaltung und 
Neubauten
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Heilige Kuh!
(ebenso die Beitragssatzstabilität)



Die Meinungen zur Ausgliederung der Pflegekosten
(Pflege am Bett) gehen auseinander……

Pro 

▪ Mittel dürfen nicht mehr zweckentfremdet 
werden

▪ Personalquotient je Klinik ermöglicht 
Vergleichbarkeit der Kliniken untereinander

▪ Bessere Transparenz 

▪ Leiharbeit soll nur in Höhe von Tariflohn 
vergütet werden

▪ Endlich passiert was

Kontra
▪ Ausgangssituation ist defizitär, wird diese 

Situation manifestiert ist nichts gewonnen

▪ (Sinnvoller) Personalmix ist nicht refinanziert 

▪ Leiharbeit soll nur in Höhe von Tariflohn 
vergütet werden, Zusatzkosten für die 
Vermittlung von Leiharbeit soll nicht 
refinanziert werden.

▪ Selbstkostendeckungsprinzip führt zu neuen 
Fehlanreizen (SOZD, CM, u.a.)

▪ Kein Instrument welches sich am 
tatsächlichen Pflegebedarf orientiert

▪ Bürokratie / Handhabung im Alltag ist 
unzumutbar

▪ Nicht zu Ende gedachte Lösung sondern 
Stückwerk mit großem Risiko
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Pflegekräfte 
händeringend 
gesucht!



DKI – Gutachten hat
ergeben, das bis 2030
fast 190.000 zusätzliche
Pflegekräfte benötigt
werden! Wenn man den
Personalschlüssel 
verbessern wolle sind
es noch mehr.

Quelle: Bibliomed Newsletter vom 23.10.2019:



Ankündigung seitens der 
DKG, DPR und ver.di ein 
Personalbemessungs-
system zu entwickeln:

Es bleibt die Hoffnung auf 
ein pragmatisches und 
den Pflegebedarf          
erfassendes und von den 
Vertragspartner 
anerkanntes 
Pflegepersonalbedarf-
Bemessungssystem!

Grundsätze für eine sichere 
Personalbemessung gibt 
es, z.B. vom International 
Council of Nursing (ICN).



Ich erinnere an die 
Empfehlungen des 
Deutschen Ethikrates 
(5. April 2016)
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Fazit: 
▪ Die Ausgliederung der Pflegekosten für die „Pflege am Bett“ ist eine Notlösung, um weiterhin eine sichere 

Patientenversorgung zu gewährleisten.

▪ Die Rückkehr zum Selbstkostendeckungsprinzip löst nicht das Grundproblem des Fachkräftemangels und der nicht 
auskömmlichen (Investitions-) Finanzierung.

▪ Ein zeitgemäßer und sinnvoller Personalmix unter Einbeziehung von Servicekräften und Medizinischen 
Fachangestellten u.a. muss adäquat berücksichtigt und finanziert werden.

▪ Der Pflegepersonalquotient ist nur ein „Orientierungswert zur Vergleichbarkeit von Krankenhäusern untereinander“.

▪ Die Nachweispflicht erfordert maximale digitale Unterstützung. Nur so ist der überbordenden Bürokratie  „Herr“ zu 
werden.

▪ Es bedarf eines evidenzbasiertes Pflegepersonalbemessungsinstruments, um eine am Pflegebedarf orientierte 
Personalbemessung durchzuführen und die „knappe Ressource“ adäquat und aufwandsgerecht abzubilden und zu 
verteilen.

▪ Daneben müssen pflegerische Qualitätsindikatoren / Outcome-Indikatoren entwickelt werden (Min-Max-Prinzip).

▪ Effiziente Prozesse, strukturelle  Anpassungen, digitale Unterstützung sowie eine andere Arbeitsverteilung sind mehr 
denn je notwendig.
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Das Rumdoktern am System macht es nur       
noch schlimmer!

Das Gesundheitssystem in Deutschland gehört 
auf den Prüfstand und dazu ist auch eine

Reform des G-DRG – Fallpauschalen - Systems 
notwendig.



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.
Vera Lux
Managementberatung Pflege und Health Care
luxvera@web.de – Phone 0 15 25 / 320 68 48


